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Bundesgesetz, mit dem das Zahnärztegesetz und das Zahnärztekammergesetz geändert 
werden 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: BMSGPK 
Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2022 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2022 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
Mit Erkenntnis vom 17. Juni 2021, G 297/2020-15, G 301/2020-15, V 502/2020-15, kundgemacht durch 
BGBl. I Nr. 133/2021, hat der Verfassungsgerichtshof Regelungen betreffend die Führung der 
Zahnärzteliste, die Ausstellung der Zahnärzteausweise und die Erlassung der 
Zahnärzteausweisverordnung im Zahnärztegesetz und im Zahnärztekammergesetz aufgehoben. 
Die Führung der Zahnärzteliste gemäß § 11 Abs. 1 ZÄG, die Ausstellung des Zahnärzteausweises gemäß 
§ 15 Abs. 1 ZÄG und die Erlassung der Zahnärzteausweisverordnung gemäß § 15 Abs. 3 ZÄG obliegen 
nach derzeit geltendem Recht gemäß § 20 Abs. 1 Z 1 und Z 4 sowie Abs. 4 Z 1 ZÄKG der 
Österreichischen Zahnärztekammer im übertragenen Wirkungsbereich. Diese ist hierbei gemäß §§ 106 f. 
ZÄKG an die Weisungen des/der Bundesminister:in für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz gebunden. 
Da diese Angelegenheiten dem Kompetenztatbestand "Gesundheitswesen" gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-
VG zuzurechnen sind, fallen diese in die mittelbare Bundesverwaltung gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG, eine 
Übertragung dieser Aufgaben an eigene Bundesbehörden bedarf gemäß Art. 102 Abs. 4 B-VG der 
Zustimmung der Länder (vgl. VfSlg. 20.322/2019; VfGH 12.6.2020, G 252/2019 ua). 
Da die Regelungen betreffend Übertragung dieser Aufgaben an die Österreichische Zahnärztekammer 
nicht unter Zustimmung der Länder kundgemacht wurden, hat der Verfassungsgerichtshof deren 
Verfassungswidrigkeit ausgesprochen. 
Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 2022 in Kraft. 
 

Ziel(e) 
Die von der Aufhebung durch das o.a. VfGH-Erkenntnis vom 17. Juni 2021 betroffenen Regelungen 
betreffend die Führung der Zahnärzteliste, die Ausstellung der Zahnärzteausweise und die Erlassung der 
Zahnärzteausweisverordnung sollen nunmehr durch die erforderlichen Nachfolgeregelungen unter 
Einhaltung des verfassungsgesetzlich vorgesehenen Normerzeugungsverfahrens rechtzeitig kundgemacht 
werden. 
Da die Länder ihre Zustimmung an weitere rechtliche und qualitätssichernde Maßnahmen im 
Zahnärzterecht knüpfen, sind im Gesetzesvorhaben insbesondere auch Änderungen hinsichtlich der 
Verarbeitung der Daten aus der Zahnärzteliste sowie hinsichtlich der zahnärztlichen Qualitätssicherung 
umzusetzen. 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
- Einholung der Zustimmung der Länder zu den vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen 
Bestimmungen betreffend die Führung der Zahnärzteliste, die Ausstellung der Zahnärzteausweise und die 
Erlassung der Zahnärzteausweisverordnung 
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-Zurverfügungstellung von Daten aus der Zahnärzteliste und Datenverarbeitung durch die 
Landesregierungen und Landesgesundheitsfonds 
- ausdrückliche Ermächtigung der Österreichischen Zahnärztekammer zur Erlassung einer 
Hygieneverordnung 
- Sicherstellung qualitätssichernder Maßnahmen bei der Durchführung der zahnärztlichen 
Qualitätssicherung 
 
Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Im Rahmen der Gesundheitsstrukturpolitik, Sicherstellung einer 
auf höchstem Niveau qualitätsgesicherten, flächendeckenden, leicht zugänglichen und solidarisch 
finanzierten integrierten Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung, ohne Unterscheidung 
beispielsweise nach Bildung, Status und Geschlecht." der Untergliederung 24 Gesundheit im 
Bundesvoranschlag des Jahres 2022 bei. 
 
Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
Zustimmung der Länder gemäß Art. 102 Abs. 4 B-VG 
 
Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.12 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 1710268914). 
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